
 

ABWÄGUNGSTABELLE  
Stand 22.01.2024 

 

zum Bebauungsplan und den örtlichen Bauvorschriften  

„BONHOLZ III – 2. ÄNDERUNG UND ERWEITERUNG“,  
der Stadt Waldenbuch 

TEIL I zu den eingegangenen Anregungen der Behörden, sonstigen Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit im Rahmen der  
frühzeitigen Unterrichtung der Öffentlichkeit vom 29.03.2021 bis 30.04.2021 
(gem. § 3 Abs. 1 BauGB) und der 
 
frühzeitigen Unterrichtung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange vom 19.03.2021 bis 30.04.2021 
(gem. § 4 Abs. 1 BauGB) 
 
(zum Vorentwurf vom 16.03.2021) 

TEIL II zu den eingegangenen Stellungnahmen der Behörden, sonstigen Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit im Rahmen 
der 
Öffentlichen Auslegung vom 09.08.2021 bis 17.09.2021 
(gem. § 3 Abs. 2 BauGB) und der 

Benachrichtigung und Einholung von Stellungnahmen der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange vom 
30.07.2021 bis 17.09.2021 (Verlängerung bis 30.09.2021)      
(gem. § 4 Abs. 2 BauGB, § 3 Abs. 2 BauGB, § 4a Abs. 2 BauGB) 

(zum Entwurf vom 27.07.2021) 
TEIL III zu den eingegangenen Stellungnahmen der Behörden, sonstigen Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit im Rahmen 

der 
erneute öffentlichen Auslegung vom 06.11.2023 bis 08.12.2023 
(gem. § 4a Abs. 3 i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB) und der 

Benachrichtigung und Einholung von Stellungnahmen der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange vom 
30.10.2023 bis 08.12.2023      
(gem. § 4 Abs. 2 BauGB und § 3 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 4a Abs. 2 und 3 BauGB) 

(zum erneuten Entwurf vom 24.10.2023) 
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Leseanleitung: 
In dieser Abwägungstabelle sind sämtliche Stellungnahmen enthalten, die während der auf Seite 1 aufgeführten Beteiligungszeiträume eingegangen sind. 
 
 
In der Spalte 1 wird die laufende Nummerierung der Absender der Stellungnahme entsprechend der vorgenannten Liste aufgeführt. 
 
In Spalte 2 dieser Abwägungstabelle befindet sich die Originalstellungnahme der Behörde / des Trägers öffentlicher Belange / der Öffentlichkeit. 
 
In Spalte 3 ist ein Abwägungsvorschlag der Verwaltung unter Berücksichtigung sämtlicher öffentlicher und privater Belange aufgeführt. Die eigentliche 
Gewichtung der einzelnen Belange und die Abwägung der Belange untereinander und gegeneinander erfolgt durch den Gemeinderat. 
 
In Spalte 4 befindet sich eine Beschlussempfehlung wie aus Sicht der Verwaltung die vorgebrachten Hinweise und Anregungen bei der Planung 
Berücksichtigung finden sollten. 
 
Hierbei wird nachfolgend unterschieden: 

 Kenntnisnahme: Die Ausführungen der Stellungnahme werden zur Kenntnis genommen. Änderungen an der Planung ergeben sich hierdurch nicht. 
 Berücksichtigung: Die vorgebrachten Hinweise/ Anregungen werden berücksichtigt. 
 Änderung/ Ergänzung: Die vorgebrachten Hinweise/ Anregungen werden in der Planung durch eine Änderung/ Ergänzung in der entsprechenden 

Unterlage berücksichtigt. Hierdurch wird der Anregung nachgekommen. 
 Bereits berücksichtigt: Die aufgeführte Thematik ist bereits in der vorliegenden Planung bzw. den Anlagen zum Bebauungsplan berücksichtigt 

worden und bedarf somit keiner Änderung. 
 Berücksichtigung außerhalb BP: Die Hinweise/ Anregungen sind nicht Aufgabe der Bauleitplanung, können jedoch in einem nachgelagerten 

Planungsschritt bzw. nachgelagerten Verfahren berücksichtigt werden. Eine Änderung an der vorliegenden Bauleitplanung ist an dieser Stelle nicht 
notwendig. 

 Keine Änderung: Die vorgebrachten Belange werden in die Abwägung eingestellt. Der vorliegenden Planung wird in Anbetracht der einzelnen 
konkurrierenden Nutzungen der Vorrang gegeben. 
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TEIL I – Vorentwurf vom 16.03.2021 
Folgende Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange wurden angeschrieben: 

Nr. Name Schreiben vom 

1 Landratsamt Böblingen - Bauen und Umwelt 30.04.2021 

2.1 Regierungspräsidium Stuttgart – Abteilung 2 - Wirtschaft und Infrastruktur, Referat 21 - Koordinierungsstelle 26.04.2021 
2.2 Regierungspräsidium Stuttgart – Abteilung 5 -  Umwelt 28.04.2021 
3.1 Regierungspräsidium Freiburg – Abteilung 8 - Forstdirektion 22.03.2021 
3.2 Regierungspräsidium Freiburg – Abteilung 9 - Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau  23.04.2021 

4 Verband Region Stuttgart 20.04.2021 

5 Forst BW - Betriebsleitung - 

6 Zweckverband Wasserversorgung - Ammertal-Schönbuchgruppe 10.05.2021 

7.1 BIL - Leitungsauskunft 22.03.2021 

7.2 Bodensee-Wasserversorgung - Zweckverband 22.03.2021 

7.3 Pledoc GmbH 19.03.2021 

8 Handwerkskammer Region Stuttgart  - 

9 IHK Bezirkskammer Böblingen - 

10 Amprion GmbH 25.03.2021 

11 Deutsche Telekom AG - Technische Infrastruktur Niederlassung Südwest, PTI 22 / PB 1-7 - 

12 Netze BW GmbH - Netzgebiet Mitte, Alb-Neckar (ALN) 29.03.2021 

13 Westnetz GmbH - 

14 Telefónica Germany GmbH & Co. OHG 16.04.2021 

15.1 Vodafone (Unitymedia BW GmbH) 28.04.2021 

15.2 Vodafone BW GmbH 19.03.2021 

16 Polizeipräsidium Ludwigsburg 30.03.2021 

17 Stadtwerke Tübingen 29.04.2021 

18 Stadt Aichtal  22.03.2021 

19 Stadt Filderstadt  23.03.2021 

20 Stadt Leinfelden-Echterdingen  - 

21 Gemeinde Dettenhausen  28.04.2021 

22 Gemeinde Weil im Schönbuch  16.04.2021 
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Nr. Name Schreiben vom 

23 Gemeinde Steinenbronn  21.04.2021 

24 Gemeinde Schönaich  - 

25 GVV Waldenbuch-Steinenbronn - 

 
 
Folgende Verbände / Vereine wurden im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung gesondert informiert: 

Nr. Name Schreiben vom 

V1 Bund für Umwelt und Naturschutz - Deutschland e.V. (BUND)  - 

V2 Naturschutzbund Deutschland LV - Baden Württemberg e.V. (NABU) - 

V3 Landesnaturschutzverband - Baden-Württemberg e.V. (LNV) - 
 
 
 
Von Seiten der Öffentlichkeit gingen im Zuge der frühzeitigen Unterrichtung keine Stellungnahmen ein. 
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Nr. Anregungen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  Beschluss-
empfehlung 

 
1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu Baurecht 
 
Kenntnisnahme. An den getroffenen Festsetzungen wird festgehalten. 
 
Die Festsetzung zur Fassadengestaltung wurde aus dem 
rechtsverbindlichen Bebauungsplans „Bonholz III - 1. Änderung“ 
übernommen und wurde aufgrund der exponierten Hanglage 
getroffen. Zur Durchführung baugestalterischer Absichten ist die 
Festsetzung in den örtlichen Bauvorschriften unter Ziffer B1.2 
aufgenommen. An der Festsetzung wird festgehalten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme/ 
Keine 
Berücksichtigung 
 
Kenntnisnahme/ 
Keine 
Berücksichtigung 
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Nr. Anregungen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  Beschluss-
empfehlung 

 
Zu 
1 

 

 
Die nebenstehenden Ausführungen, die zum Vorentwurf des 
Bebauungsplanes vorgetragen wurden, sind in der Entwurfsfassung 
und der erneuten Entwurfsfassung bereits berücksichtigt. 
 
Zu Immissionsschutz 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass seitens Gewerbeaufsicht/ 
Immissionsschutz zum jetzigen Planungsstand keine Anregungen 
oder Bedenken bestehen. 
 
 
 
Zu Naturschutz 
Kenntnisnahme, dass im Einvernehmen mit dem 
Naturschutzbeauftragten keine Bedenken bestehen. 
Für die zeitliche Einschränkung von Werbeanlagen gibt es keine 
Rechtsgrundlage, weshalb diesbezüglich keine Festsetzung 
aufgenommen werden kann. 
 
Die Ausführungen zu den Eidechsenhabitaten wurden im 
Umweltbericht aktualisiert. 
 
 
Der Umweltbericht wurde bereits zum Entwurf entsprechend der 
nebenstehenden Ausführungen ergänzt. 
 
 
Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen 
und in der, dem Bebauungsplanverfahren nachgelagerten, 
Ausführungsplanung berücksichtigt. 
 
 

Die CEF-Maßnahmen werden angelegt, sobald der Baubeginn 
bekannt ist, um der Landwirtschaft die Flächen erst zu entziehen, 
wenn der tatsächliche Bedarf hierfür gegeben ist.  

 
Bereits 
berücksichtigt 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
Keine 
Berücksichtigung 
 
 
Bereits 
berücksichtigt 
 
 
Bereits 
berücksichtigt 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 

Kenntnisnahme 
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Nr. Anregungen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  Beschluss-
empfehlung 

 
Zu 
1 

 

 
Zu Landwirtschaft 
 
 

 

 

Die digitale Flurbilanz wurde im Umweltbericht zum 
Bebauungsplanentwurf bereits angepasst. 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass gegen die 
naturschutzrechtlichen Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen seitens 
der ULB keine Bedenken bestehen. 

 

Zu Forsten 

 

 

 

Kenntnisnahme der nebenstehenden Ausführungen aus den im 
Vorentwurf getroffenen Festsetzungen. 

 

 

 

 

Die nebenstehenden Ausführungen, die zum Vorentwurf vorgetragen 
wurden, sind in der Entwurfsfassung und im erneuten Entwurf bereits 
berücksichtigt.  

 

 
 

 

 

 

Bereits 
berücksichtigt 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

Bereits 
berücksichtigt 
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Nr. Anregungen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  Beschluss-
empfehlung 

 
Zu 
1 

 

 
 
 
Die Festsetzung wurde bereits zum Entwurf des Bebauungsplans 
berücksichtigt. 

 

 

 

Zu Wasserwirtschaft 

Kenntnisnahme, dass keine Bedenken hinsichtlich der Abwasser-/ 
Niederschlagswasserbeseitigung vorgetragen werden. 

 

Zu Bodenschutz 

Kenntnisnahme der allgemeinen Ausführung. 

 

 

Die nebenstehenden Hinweise, die zum Vorentwurf vorgetragen 
wurden, sind in der Entwurfsfassung und dem erneuten Entwurf 
bereits berücksichtigt. 

 

 

Zu Umweltbericht 

 

 

Die Bodenbewertung im Umweltbericht wurden bereits zum Entwurf 
des Bebauungsplans entsprechend den nebenstehenden 
Ausführungen angepasst. 

 
 

Bereits 
berücksichtigt 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Kenntnisnahme 

 

Bereits 
berücksichtigt 

 

 

 

 

 

 

Bereits 
berücksichtigt 
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Nr. Anregungen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  Beschluss-
empfehlung 

 
Zu 
1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die nebenstehenden Ausführungen, die zum Vorentwurf des 
Bebauungsplans vorgetragen wurden, sind in der Entwurfsfassung 
und im erneuten Entwurf bereits berücksichtigt und in den Hinweisen 
unter Ziffer C2 ergänzt.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bereits 
berücksichtigt 
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Nr. Anregungen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  Beschluss-
empfehlung 

 
Zu 
1 

 

 
 
 
 
 
 
Die nebenstehenden Ausführungen sind teilweise bereits unter den 
Hinweisen im Textteil Ziffer C2 „Bodenschutz“ aufgenommen. Sie 
betreffen die dem Bebauungsplanverfahren nachgelagerte 
Ausführungsplanung bzw. das Genehmigungsverfahren. 
 

 

Zu Altlasten 

Kenntnisnahme, dass im Bodenschutz- und Altlastenkataster keine 
Flächen erfasst sind. 

Die nebenstehenden Hinweise wurden bereits zum Entwurf in die 
Hinweise im Textteil unter Ziffer C3 „Bodentechnik/ Baugrund“ 
aufgenommen. 

 

Zu Grundwasserschutz, oberirdische Gewässer 

Kenntnisnahme, dass das Plangebiet außerhalb von ausgewiesenen 
Wasserschutz- bzw. Überschwemmungsgebieten liegt. 

 

 

Im Textteil sind unter Ziffer C4 „Grundwasserschutz“ bereits Hinweise 
aufgenommen.  

 

 
 
 
 
 
 
Bereits 
berücksichtigt 
 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

Bereits 
berücksichtigt 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Bereits 
berücksichtigt 
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Nr. Anregungen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  Beschluss-
empfehlung 

 
Zu 
1 

 

 
 

Zu Straßenbau 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass von Seiten des Amtes für 
Straßenbau keine Einwendungen gegen den Bebauungsplan 
vorgetragen werden. 

 
 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. Anregungen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  Beschluss-
empfehlung 

 
2.1 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. Anregungen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  Beschluss-
empfehlung 

 
Zu 
2.1 

 

 
Zu Raumordnung 

Im rechtswirksamen Flächennutzungsplan 2030 des GVV 
Waldenbuch/ Steinenbronn (genehmigt am 21.11.2019) wurden 
Neuausweisungen mit der Darstellung von geplanten Flächen in das 
Verfahren eingebracht. Gemäß Erläuterungsbericht ist unter „W16 
Bonholz IV“ eine Neuausweisung einer Sonderbaufläche beschrieben 
mit der Anmerkung „langfristige Flächenoption Fa. Ritter, Darstellung 
als Sonderbaufläche Fa. Ritter (Planung)“. Die Fläche ist im Planteil 
enthalten und wurde genehmigt. Der Bebauungsplan ist 
entsprechend aus dem Flächennutzungsplan entwickelt. 

 

 

Eine Beeinträchtigung des regionalen Grünzuges und des 
Vorbehaltsgebiet Naturschutz und Landschaftspflege durch die 
vorliegende Planung wird nicht gesehen, da in diese Flächen nicht 
eingegriffen wird und der westliche Teil des vorliegenden 
Bebauungsplans bereits im rechtsverbindlichen Bebauungsplan 
„Bonholz III – 1. Änderung“ (rechtsverbindlich seit 22.08.2014) liegt. 
Die Begründung wurde zum Entwurf unter Kapitel 2 „Regionalplan“ 
entsprechend ergänzt. Von Seiten des Verbands Region Stuttgart 
werden keine Bedenken geäußert. Auf die Stellungnahme Nr. 4 der 
vorliegenden Tabelle wird verwiesen. 

 

Dem Regierungspräsidium wird nach Inkrafttreten des Planes eine 
Mehrfertigung überlassen. 

 

 

 

Die Ansprechpartner der weiteren Abteilungen des 
Regierungspräsidiums werden zur Kenntnis genommen. 

 
 

Kenntnisnahme/ 
Bereits 
berücksichtigt 

 

 

 

 

 

 

 

Bereits 
berücksichtigt 

 

 

 

 

 

 

Berücksichtigung 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 



Stadt Waldenbuch  Abwägungstabelle

Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften „Bonholz III – 2. Änderung und Erweiterung“ Seite 14 von 134

 

Nr. Anregungen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  Beschluss-
empfehlung 

 
Zu 
2.1 

 

 
 

 

 

 

 

Die Ansprechpartner werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

Das Regierungspräsidium Stuttgart wird wie gewünscht am weiteren 
Verfahren beteiligt. 

 
 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

Berücksichtigung 
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Nr. Anregungen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  Beschluss-
empfehlung 

 
2.2 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass Naturschutzgebiete sowie 
Flächen des Artenschutzprogramms Baden-Württemberg vom 
Vorhaben nicht betroffen sind. 

 

Im Umweltbericht unter Kapitel 1.2.2 „Übergeordnete Planungen“ 
wird aufgeführt, dass das Plangebiet in der Darstellung des 
Fachplans Landesweiter Biotopverbund als Teil des Suchraums des 
Biotopverbundes mittlerer Standorte dargestellt ist. Jedoch 
anzumerken ist, „(…), dass diese Darstellung aus der Arrondierung 
von Kernflächen und Kernräumen abgeleitet wird und nicht zwingend 
Flächen mit einer tatsächlichen Verbundfunktion umfasst. Im 
vorliegenden Plangebiet steht einer möglichen Bedeutung im 
Biotopverbund zum einen die überwiegende Lage im Geltungsbereich 
eines bereits rechtskräftigen Bebauungsplans und zum anderen die 
tatsächliche Biotopausstattung des Plangebietes (vgl. Kap.  2.1.1) 
entgegen.“ Auf den Umweltbericht wird verwiesen. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

Kenntnisnahme/ 

Bereits 
berücksichtigt 
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Nr. Anregungen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  Beschluss-
empfehlung 

 
Zu 
2.2 

 

 
 

 

Die nebenstehenden Hinweise werden außerhalb des 
Bebauungsplanverfahrens, im Zuge der Vergrämung/ Umsetzung der 
Zauneidechsen berücksichtigt. 

 

 

 

Auf die Ausführungen der Unteren Naturschutzbehörde (Nr.1 der 
vorliegenden Abwägungstabelle zur Zwischenabwägung) wird 
verwiesen. Die Ausführungen hinsichtlich Ausnahmen und 
Befreiungen werden außerhalb des Bebauungsplanverfahrens 
berücksichtigt.  

 
 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. Anregungen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  Beschluss-
empfehlung 

 
3.1 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwendungen 
bestehen, sofern der gesetzliche Waldabstand von 30 m eingehalten 
wird. 

 

Kenntnisnahme. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. Anregungen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  Beschluss-
empfehlung 

 

3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. Anregungen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  Beschluss-
empfehlung 

 

zu 

3.2 

 

 

 

Zu Geotechnik 

 

Die nebenstehenden Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

Für das Plangebiet wurde bereits ein Ingenieurgeologisches 
Gutachten vom Ingenieurbüro Dr. Haag erstellt. Das Gutachten 
„Ingenieurgeologisches Gutachten – Finale Fassung – Projekt: 
Erweiterung Bonholz III in 71111 Waldenbuch, Gutachten Nr. 62473, 
Institut Dr. Haag GmbH, Kornwestheim, 29.04.2020“ war bereits zur 
frühzeitigen Unterrichtung als Anlage dem Bebauungsplan beigefügt. 

 

 

 

 

Zu Boden 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus bodenkundlicher Sicht 
keine Hinweise, Anregungen oder Bedenken vorgetragen werden. 

 

Zu Mineralische Rohstoffe 

Kenntnisnahme, dass aus rohstoffgeologischer Sicht keine Hinweise, 
Anregungen oder Bedenken vorgebracht werden. 

 

Zu Grundwasser 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus hydrogeologischer Sicht 
keine Anregungen oder Bedenken bestehen. 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

Bereits 
berücksichtigt 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. Anregungen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  Beschluss-
empfehlung 

 

zu 

3.2 

 

 

 

Zu Bergbau 

Kenntnisnahme, dass die Planung in keinem aktuellen Bergbaugebiet 
liegt und nicht von Altbergbau oder Althohlräumen betroffen ist. 

 

 

Zu Geotopschutz 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Belange des 
geowissenschaftlichen Naturschutzes nicht tangiert sind. 

 

Zu Allgemeine Hinweise 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

Eine Abfrage des Geotop-Katasters ergab keine Eintragungen 
(22.09.2021). 

 

Auf die Darstellung des „Merkblatts für Planungsträger“ wird 
verzichtet, da diese keine Inhalte zum vorliegenden Bebauungsplan 
vortragen. 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Kenntnisnahme 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. Anregungen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  Beschluss-
empfehlung 

 
4 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme, dass der Planung keine regionalplanerischen Ziele 
entgegenstehen. 

 

Dem Verband Region Stuttgart wird nach Inkrafttreten des Planes ein 
digitales Exemplar der Planunterlagen überlassen. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Berücksichtigung 
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Nr. Anregungen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  Beschluss-
empfehlung 

 
6 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Anlagen – Wasserversorgung – Zweckverband Ammertal-
Schönbuchgruppe 

Die Versorgungsleitung verläuft innerhalb der Bonholzstraße, die im 
Bebauungsplan als öffentliche Verkehrsfläche festgesetzt ist. Der 
Schutzstreifen von 3 m wird gewährleistet. Weitere Festsetzungen 
sind zur Sicherung der Leitung nicht notwendig. 

 

 

Zu Anlagen – Wasserversorgung Stadt Waldenbuch – technische 
Betriebsführung 

Kenntnisnahme der nebenstehenden Ausführungen. Diese sind 
bereits in der Begründung zum Bebauungsplan unter Kapitel 5.2 
„Ver- und Entsorgung“ aufgeführt. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bereits 
berücksichtigt 

 

 

 

 

 

Bereits 
berücksichtigt 
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Nr. Anregungen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  Beschluss-
empfehlung 

 
Zu 
6 

 

 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass ein darüberhinausgehender 
Löschwasserbedarf möglich ist. Der tatsächliche Bedarf wird im Zuge 
der, dem Bebauungsplan nachgelagerten, Ausführungsplanung 
ermittelt und konkretisiert. 

 
 

Kenntnisnahme 
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Nr. Anregungen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  Beschluss-
empfehlung 

 
Zu 
6 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Plan wird zur Kenntnis genommen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. Anregungen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  Beschluss-
empfehlung 

 
7.1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. Anregungen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  Beschluss-
empfehlung 

 
Zu 
7.1 

 

 
Kenntnisnahme. 

 
Kenntnisnahme 
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Nr. Anregungen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  Beschluss-
empfehlung 

 
Zu 
7.1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nichtbetroffene Leitungsbetreiber werden zur Kenntnis genommen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. Anregungen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  Beschluss-
empfehlung 

 
Zu 
7.1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nichtbetroffene Leitungsbetreiber werden zur Kenntnis genommen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. Anregungen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  Beschluss-
empfehlung 

 
Zu 
7.1 

 

 

 
 

 

 

 

 

Nichtbetroffene Leitungsbetreiber werden zur Kenntnis genommen. 

 
 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. Anregungen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  Beschluss-
empfehlung 

 
7.2 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme, dass seitens des Zweckverbandes Bodensee-
Wasserversorgung keine Bedenken erhoben werden. 

 

Eine weitere Beteiligung findet auf eigenen Wunsch nicht mehr statt. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Berücksichtigung 
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Nr. Anregungen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  Beschluss-
empfehlung 

 
Zu 
7.2 

 

 

 
 

 

 

 

 

Kenntnisnahme. 

 
 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. Anregungen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  Beschluss-
empfehlung 

 
7.3 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die nicht betroffenen Eigentümer bzw. Betreiber werden zur Kenntnis 
genommen. 

 

 

 

Die Pledoc GmbH wurde im Zuge der förmlichen Beteiligung gem.  
§ 4 Abs. 2 BauGB erneut beteiligt. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

Bereits 
berücksichtigt 
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Nr. Anregungen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  Beschluss-
empfehlung 

 
Zu 
7.3 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darstellung des Übersichtsplans wird zur Kenntnis genommen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. Anregungen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  Beschluss-
empfehlung 

 
10 

 

 
 

 

 

 

Kenntnisnahme, dass im Planbereich keine 
Höchstspannungsleitungen der Amprion GmbH verlaufen und keine 
Planungen vorgesehen sind. 

Die entsprechenden Leitungsträger wurden im Zuge der frühzeitigen 
Unterrichtung bereits beteiligt. 

 
 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

Bereits 
berücksichtigt 



Stadt Waldenbuch  Abwägungstabelle

Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften „Bonholz III – 2. Änderung und Erweiterung“ Seite 35 von 134

 

Nr. Anregungen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  Beschluss-
empfehlung 

 
12 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme der nebenstehenden Ausführungen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. Anregungen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  Beschluss-
empfehlung 

 
Zu 
12 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Die nebenstehenden Hinweise und Servicenummern werden zur 
Kenntnis genommen. Auf die Darstellung des Informationsblattes für 
Bauunternehmen wird verzichtet, da diese keine Inhalte zum 
vorliegenden Bebauungsplan vortragen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 



Stadt Waldenbuch  Abwägungstabelle

Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften „Bonholz III – 2. Änderung und Erweiterung“ Seite 37 von 134

 

Nr. Anregungen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  Beschluss-
empfehlung 

 
Zu 
12 

 

 
 

 

 

 

 

Kenntnisnahme der Störungsnummern. 

 

 

 

 

 

 

 

Das genannte Informationsblatt wird in dieser Abwägungstabelle 
nicht dargestellt, da es für den Abwägungsprozess im vorliegenden 
Bebauungsplanverfahren nicht relevant ist. 

 
 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. Anregungen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  Beschluss-
empfehlung 

 
Zu 
12 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme der Plandarstellung. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. Anregungen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  Beschluss-
empfehlung 

 
Zu 
12 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Plandarstellungen werden zur Kenntnis genommen. Innerhalb 
des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes verlaufen keine 
Leitungen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. Anregungen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  Beschluss-
empfehlung 

 
Zu 
12 

 

 
 
 
 
 
 
 
Die nebenstehend dargestellte Leitung verläuft innerhalb der im 
Bebauungsplan festgesetzten öffentlichen Verkehrsfläche, weshalb 
keine weiteren Festsetzungen zur Leitungssicherung notwendig 
werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Plandarstellung wird zur Kenntnis genommen. Innerhalb des 
Geltungsbereiches des Bebauungsplanes verlaufen keine Leitungen. 

 
 

 

 

 

Bereits 
berücksichtigt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. Anregungen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  Beschluss-
empfehlung 

 
Zu 
12 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Plandarstellungen werden zur Kenntnis genommen. Innerhalb 
des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes verlaufen keine 
Leitungen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. Anregungen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  Beschluss-
empfehlung 

 
Zu 
12 

 

 
 

 

 

 

Die innerhalb der Straße „Bonholz“ verlaufenden Leitungen werden 
im Zuge der Realisierung zurückgebaut. Die Abstimmung und der 
Rückbau sind Inhalt der nachgelagerten Ausführungsplanung.  

Die im Süden verlaufende Gasleitung wird berücksichtigt. Sie verläuft 
innerhalb der im Bebauungsplan festgesetzten öffentlichen 
Verkehrsfläche, weshalb keine weiteren Festsetzungen zur 
Leitungssicherung notwendig werden. 

 

 

 

 

 

 

Die Plandarstellung wird zur Kenntnis genommen. Innerhalb des 
Geltungsbereiches des Bebauungsplanes verlaufen keine Leitungen. 

 
 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Bereits 
berücksichtigt 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. Anregungen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  Beschluss-
empfehlung 

 
14 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme der nebenstehenden Ausführungen. Die 
Richtfunkverbindungen verlaufen zwischen 166 m und 196 m über 
Grund. Die geplanten Gebäude erreichen eine maximale Höhe von  
25 m über Grund, weshalb eine Störung der Richtfunkverbindung 
ausgeschlossen werden kann. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. Anregungen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  Beschluss-
empfehlung 

 
Zu 
14 

 
Zur besseren Visualisierung erhalten Sie beigefügt zur E-Mail ein digitales 
Bild, welches den Verlauf unsere Punkt-zu-Punkt-Richtfunkverbindung 
verdeutlichen sollen. 

 

 
 

 

 

 

 

Kenntnisnahme der nebenstehenden Darstellungen. 

 
 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. Anregungen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  Beschluss-
empfehlung 

 
Zu 
14 

 

 
 

 

 

 

Kenntnisnahme der nebenstehenden Ausführungen. Die 
Richtfunkverbindungen verlaufen zwischen 166 m und 196 m über 
Grund. Die geplanten Gebäude erreichen eine maximale Höhe von  
25 m über Grund, weshalb eine Störung der Richtfunkverbindung 
ausgeschlossen werden kann. 

 
 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. Anregungen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  Beschluss-
empfehlung 

 
15.1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass seitens der Vodafone BW 
GmbH keine Einwände gegen die Planung bestehen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. Anregungen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  Beschluss-
empfehlung 

 
15.2 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Auf die nachfolgenden Bewertungsvorschläge der Verwaltung wird 
verwiesen. 

Weitere Leitungsträger wurden im Zuge der frühzeitigen 
Unterrichtung bereits beteiligt. Ein Leitungsträger namens 
„Projektstandard“ ist nicht bekannt. Die Glasfaser-Kabel wurden bei 
der Erschließung des Gewerbegebietes nach dem damaligen 
„Projektstandard“ verlegt. Die innerhalb der Straße „Bonholz“ 
verlaufenden Leitungen werden im Zuge der Realisierung 
zurückgebaut. Die Abstimmung und der Rückbau sind Inhalt der 
nachgelagerten Ausführungsplanung.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. Anregungen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  Beschluss-
empfehlung 

 
Zu 

15.2 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bei der nebenstehenden Plandarstellung handelt es sich um die 
ursprüngliche Planung des rechtsverbindlichen BP „Bonholz III“. Der 
Leitungsverlauf und die Hausanschlüsse werden zur Kenntnis 
genommen. Im Zuge des Neubaus müssen die Bestandsleitungen 
zurückgebaut werden. Die Bestandsleitungen im Süden liegen 
innerhalb der im Bebauungsplan festgesetzten öffentlichen 
Verkehrsfläche und müssen ggf. nicht zurückgebaut werden. Der 
Rückbau ist nicht Inhalt der vorliegenden Bebauungsplanung, 
sondern der nachgelagerten Ausführungsplanung.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. Anregungen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  Beschluss-
empfehlung 

 
Zu 

15.2 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme der nebenstehenden Plandarstellung. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. Anregungen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  Beschluss-
empfehlung 

 
16 

 

  

 
 

 

 

 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus verkehrspolizeilicher Sicht 
keine Anmerkungen vorgetragen werden. 

 
 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. Anregungen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  Beschluss-
empfehlung 

 
17 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die im Bebauungsplan festgesetzte Fläche für Versorgungsanlage mit 
„Zweckbestimmung Elektrizität (Trafostation)“ entspricht dem 
Bestand und dem rechtsverbindlichen Bebauungsplan „Bonholz III – 
1. Änderung“. Am Standort sowie den Abstands- und Schutzflächen 
wird nichts verändert. 

 

Kenntnisnahme der nebenstehenden Ausführungen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bereits 
berücksichtigt 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. Anregungen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  Beschluss-
empfehlung 

 
18 

 

 
 

 

 

 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Belange der Stadt Aichtal 
von der Planung nicht berührt sind. 

 
 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. Anregungen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  Beschluss-
empfehlung 

 
19 

 

 
 

 

 

 

Kenntnisnahme, dass die Belange der Stadt Filderstadt nicht 
betroffen sind. 

 
 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. Anregungen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  Beschluss-
empfehlung 

 
21 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Gemeinde Dettenhausen 
eine neutrale Stellungnahme abgibt. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. Anregungen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  Beschluss-
empfehlung 

 
22 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Belange der Gemeinde 
Weil im Schönbuch nicht berührt werden. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. Anregungen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  Beschluss-
empfehlung 

 
23 

 

 
 

 

 

 

 

Kenntnisnahme, dass der Gemeinderat der Gemeinde Steinenbronn 
dem Bebauungsplanverfahren zustimmt. 

 
 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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TEIL II – Entwurf vom 27.07.2021 
 

Folgende Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange wurden angeschrieben: 

Nr. Name Antwortschreiben vom 

1 Landratsamt Böblingen - Bauen und Umwelt 16.09.2021 

2.1 Regierungspräsidium Stuttgart – Abteilung 2 - Wirtschaft und Infrastruktur, Referat 21 - Koordinierungsstelle 06.09.2021 

2.2 Regierungspräsidium Stuttgart – Abteilung 5 -  Umwelt 24.08.2021 

3.1 Regierungspräsidium Freiburg – Abteilung 8 – Forstdirektion 
 

20.08.2021 

3.2 Regierungspräsidium Freiburg – Abteilung 9 – Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau  27.08.2021 

4 Verband Region Stuttgart 04.08.2021 

5 Forst BW – Betriebsleitung - 

6 Zweckverband Wasserversorgung – Ammertal-Schönbuchgruppe 03.08.2021 

7.1 BIL – Leitungsauskunft 30.07.2021 

7.2 Bodensee-Wasserversorgung – Zweckverband 02.08.2021 

7.3 Pledoc GmbH 30.07.2021 

8 Handwerkskammer Region Stuttgart  16.08.2021 

9 IHK Bezirkskammer Böblingen - 

10 Amprion GmbH - 

11 Deutsche Telekom AG – Technische Infrastruktur Niederlassung Südwest, PTI 22 / PB 1-7 15.09.2021 

12 Netze BW GmbH – Netzgebiet Mitte, Alb-Neckar (ALN) 02.08.2021 

13 Westnetz GmbH - 

14 Telefónica Germany GmbH & Co. OHG 03.09.2021 

15 Vodafone (Unitymedia BW GmbH) 27.08.2021/ 15.09.2021 

16 Polizeipräsidium Ludwigsburg 16.09.2021 

17 Stadtwerke Tübingen 07.09.2021 

18 Stadt Aichtal  - 

19 Stadt Filderstadt  03.08.2021 

20 Stadt Leinfelden-Echterdingen  29.09.2021/ 30.09.2021 

21 Gemeinde Dettenhausen  - 
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Nr. Name Antwortschreiben vom 

22 Gemeinde Weil im Schönbuch  10.08.2021 

23 Gemeinde Steinenbronn  03.08.2021 

24 Gemeinde Schönaich  - 

25 GVV Waldenbuch-Steinenbronn - 

 

Folgende Vereine / Verbände wurden angeschrieben: 

Nr. Name Antwortschreiben vom 

V1 Bund für Umwelt und Naturschutz – Deutschland e.V. (BUND)  - 

V2 Naturschutzbund Deutschland LV – Baden-Württemberg e.V. (NABU) - 

V3 Landesnaturschutzverband – Baden-Württemberg e.V. (LNV) - 

 

 

Von Seiten der Öffentlichkeit gingen im Zuge der öffentlichen Auslegung keine Stellungnahmen ein. 
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Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung Beschluss-
empfehlung 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Baurecht 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass seitens des Baurechts keine 
Bedenken vorgetragen werden. 

 

Zu Immissionsschutz 

Kenntnisnahme, dass seitens der Gewerbeaufsicht/Immissionsschutz 
keine Anregungen oder Bedenken bestehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung Beschluss-
empfehlung 

 

zu 

1 

 

 

Zu Naturschutz 

Der Verweis auf die Stellungnahme des Landratsamtes Böblingen 
vom 30.04.2021 zum Vorentwurf des Bebauungsplans wird zur 
Kenntnis genommen. Siehe hierzu Teil I, Ziffer 1 S. 5 ff dieser 
Abwägungstabelle. 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass im Einvernehmen mit dem 
Naturschutzbeauftragten keine Bedenken gegen die Festsetzungen 
des Bebauungsplanes bestehen und verschiedene Sachverhalte zum 
Thema Artenschutz bereits mit der UNB abgestimmt wurden. 

Die Abstimmung über die CEF-Maßnahmen erfolgte bereits parallel 
zur förmlichen Auslegung mit der UNB. Die rechtliche Sicherung der 
Flächen erfolgt außerhalb des Bebauungsplanverfahrens mit einem 
öffentlich-rechtlichen Vertrag.  

 

Zu Landwirtschaft 

Kenntnisnahme, dass die landwirtschaftliche Betroffenheit im 
Umweltbericht ausreichend dargestellt ist. Die Abstimmung der 
Anlage der Brachen für die Feldlerchen erfolgt parallel zum 
Bebauungsplanverfahren. 

 

Zu Forsten 

 

 

 

Kenntnisnahme der nebenstehenden Sachdarstellungen. 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Bereits 
berücksichtigt 

 

 

Kenntnisnahme/ 
bereits 
berücksichtigt 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung Beschluss-
empfehlung 

 

zu 

1 

 

Aufgrund des Sicherheitsbedürfnisses des Betriebes wurde die 
ausnahmsweise Zulässigkeit von Einfriedungen innerhalb des 
Waldabstandes festgesetzt. Ein gänzlicher Ausschluss von 
Einfriedungen innerhalb des Waldabstandes ist deshalb nicht 
möglich. Eine Realisierung von Einfriedungen innerhalb des 
Waldabstandes ist deshalb nur nach einer Ausnahme durch das 
Baurechtsamt möglich. An der Festsetzung wird festgehalten. 

 

Zu Wasserwirtschaft  

Zu Bodenschutz 

Der Verweis auf die Stellungnahme des Landratsamtes Böblingen 
vom 30.04.2021 zum Vorentwurf des Bebauungsplans wird zur 
Kenntnis genommen. Siehe hierzu Teil I, Ziffer 1 S. 5 ff dieser 
Abwägungstabelle. 

 

Zu Grundwasserschutz, oberirdische Gewässer 

Kenntnisnahme, dass das Plangebiet außerhalb eines 
ausgewiesenen Wasserschutzgebietes und außerhalb eines 
ausgewiesenen Überschwemmungsgebietes liegt. 

Im Erläuterungsbericht „Kommunales Starkregenrisikomanagement 
Waldenbuch“ vom 28.09.2018 des Büros Winkler und Partner GmbH 
aus Stuttgart, sind Teilbereiche des Plangebietes im Süden und im 
mittigen Bereich bei seltenen, außergewöhnlichen und extremen 
Abflussereignissen betroffen. Die Überflutungstiefen liegen zwischen 
5 cm und 50 cm. Die festgesetzte Bezugshöhe liegt in den von 
Starkregen betroffenen Überflutungsbereichen teilweise bis zu ca.  
3,0 m über dem Bestandsgelände. Eine grundsätzliche Gefahr für 
Leben und Gesundheit besteht aufgrund der Überflutungstiefen nicht. 
Eine Evakuierung wäre im Notfall möglich, da das Gebäude aufgrund 
der geringen Wassertiefen zu Fuß verlassen werden kann. Durch 
baulich angepasste Maßnahmen, z.B. technische Maßnahmen die ein 
Überlaufen von unterirdischen Gebäudeteilen verhindern oder 
selbsttätig schließende Zufahrten zu Tiefgaragen, können Objekte 
geschützt und dadurch erhebliche Sachschäden vermieden werden. 

Kenntnisnahme/ 
Keine 
Berücksichtigung 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

Berücksichtigung 
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Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung Beschluss-
empfehlung 

In der Begründung und im Umweltbericht wird das Thema Starkregen 
ergänzt. 

Im Geologischen Gutachten wird darauf hingewiesen, dass eine 
Versickerung aufgrund der anstehenden Böden nicht möglich ist. 
Eine Rückhaltung ist entsprechend Entwässerungskonzept geplant. 
 

Der Verweis auf die aktuellen gesetzlichen Vorgaben zur 
Entwässerung werden zur Kenntnis genommen und im Rahmen der 
nachgelagerten Ausführungsplanung berücksichtigt. 

 

Zu Straßenbau 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass seitens des Straßenbaus keine 
Bedenken geäußert werden. 

 

 

Bereits 
berücksichtigt 

 

 

Bereits 
berücksichtigt 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung Beschluss-
empfehlung 

 

2.1 

 

 

 

 

 

 

 

Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

 

Zu Raumordnung 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus raumordnerischer Sicht 
keine Bedenken bestehen. 

 

Dem Regierungspräsidium Stuttgart wird nach Inkrafttreten des 
Bebauungsplanes eine Mehrfertigung der Planunterlagen übermittelt. 

 

Die Ansprechpartner in den weiteren Abteilungen des 
Regierungspräsidiums werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Berücksichtigung 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung Beschluss-
empfehlung 

 

2.2 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Verweis auf die Stellungnahme des Regierungspräsidium 
Stuttgart vom 28.04.2021 zum Vorentwurf des Bebauungsplans wird 
zur Kenntnis genommen. Siehe hierzu Teil I, Ziffer 2.2, S. 15 f dieser 
Abwägungstabelle.  
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Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung Beschluss-
empfehlung 

 

zu 

2.2 

 

 

 

 

 

 

 

Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
Die Zauneidechsen werden umgesetzt, da das Ersatzhabitat direkt 
benachbart liegt und mit dem jetzigen Habitat verbunden ist. Eine 
Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG ist nach aktuellem Stand nicht 
notwendig. 

 

Die Maßnahmen wurden bereits mit dem Landratsamt Böblingen 
abgestimmt.  

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

Bereits 
berücksichtigt 
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Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung Beschluss-
empfehlung 

 

3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Verweis auf die Stellungnahme des Regierungspräsidium 
Freiburg vom 20.03.2021 zum Vorentwurf des Bebauungsplans wird 
zur Kenntnis genommen. Siehe hierzu Teil I, Ziffer 3.1, S. 17 dieser 
Abwägungstabelle.  

 

Kenntnisnahme der nebenstehenden Sachdarstellung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung Beschluss-
empfehlung 

 

zu 

3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen 
und ggf. außerhalb des Bebauungsplans berücksichtigt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung Beschluss-
empfehlung 

 

3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Verweis auf die Stellungnahme des Landesamtes für Geologie, 
Rohstoffe und Bergbau vom 23.04.2021 zum Vorentwurf des 
Bebauungsplans wird zur Kenntnis genommen. Siehe hierzu Teil I, 
Ziffer 3.2 S. 19 ff dieser Abwägungstabelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung Beschluss-
empfehlung 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Verweis auf die Stellungnahme des Verband Region Stuttgart 
vom 20.04.2021 zum Vorentwurf des Bebauungsplans wird zur 
Kenntnis genommen. Siehe hierzu Teil I, Ziffer 4 S. 22 dieser 
Abwägungstabelle. 

 

Dem Verband Region Stuttgart wird nach Inkrafttreten des Planes ein 
digitales Exemplar der Planunterlagen überlassen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berücksichtigung 
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Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung Beschluss-
empfehlung 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

Nach Rücksprache mit dem Zweckverband Wasserversorgung 
Ammertal-Schönbuchgruppe handelt es sich bei der Datumsangabe 
um einen Schreibfehler. Gemeint ist die Stellungnahme vom 
10.05.2021. 

Der Verweis auf die Stellungnahme des Zweckverband 
Wasserversorgung Ammertal-Schönbuchgruppe vom 21.05.2021 
zum Vorentwurf des Bebauungsplans wird zur Kenntnis genommen. 
Siehe hierzu Teil I, Ziffer 6 S. 23 ff. dieser Abwägungstabelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung Beschluss-
empfehlung 

 

7.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung Beschluss-
empfehlung 

 

zu 

7.1 

 

 

 

Kenntnisnahme. 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung Beschluss-
empfehlung 

 

zu 

7.1 

 

 

 

 

Für den Anfragebereich zuständige Leitungsbetreiber werden zur 
Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

Nichtbetroffene Leitungsbetreiber werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

Kenntnisnahme 

 
 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung Beschluss-
empfehlung 

 

zu 

7.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nichtbetroffene Leitungsbetreiber werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung Beschluss-
empfehlung 

 

zu 

7.1 

 

 

 
 

 

 

 

 

Nichtbetroffene Leitungsbetreiber werden zur Kenntnis genommen. 

 
 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung Beschluss-
empfehlung 

 

7.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme, dass seitens des Zweckverbandes Bodensee-
Wasserversorgung keine Bedenken erhoben werden, da sich im 
Plangebiet weder vorhandene noch geplante Anlagen seitens der 
BWV befinden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung Beschluss-
empfehlung 

 

7.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die nicht betroffenen Eigentümer bzw. Betreiber werden zur Kenntnis 
genommen. 

 

 

 

Die PLEdoc GmbH wird wie gewünscht am weiteren Verfahren 
beteiligt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

Berücksichtigung 
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Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung Beschluss-
empfehlung 

 

zu 

7.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darstellung des Übersichtsplans wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung Beschluss-
empfehlung 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass seitens der 
Handwerkskammer Region Stuttgart keine Bedenken oder 
Anregungen bestehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung Beschluss-
empfehlung 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme der nebenstehenden Ausführungen. 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich im Planbereich noch 
keine Telekommunikationslinien der Telekom befinden. 

 

Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen 
und in der, dem Bebauungsplanverfahren nachgelagerten 
Ausführungsplanung berücksichtigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung Beschluss-
empfehlung 

 

zu 

11 
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Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung Beschluss-
empfehlung 

 

zu 

11 

 

 

 

 

 

 

 

Der nebenstehende Planauszug wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung Beschluss-
empfehlung 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme der nebenstehenden Ausführungen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung Beschluss-
empfehlung 

 

zu 

12 

 

 

 

 

Die nebenstehenden Hinweise und Servicenummern werden zur 
Kenntnis genommen. Auf die Darstellung des Informationsblattes für 
Bauunternehmen wird verzichtet, da diese keine Inhalte zum 
vorliegenden Bebauungsplan vortragen. 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung Beschluss-
empfehlung 

 

zu 

12 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme der Servicenummern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das genannte Informationsblatt, Information für Bauunternehmen etc. 
werden in dieser Abwägungstabelle nicht dargestellt, da es für den 
Abwägungsprozess im vorliegenden Bebauungsplanverfahren nicht 
relevant ist. Die Planunterlagen sind nachfolgend aufgeführt. 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung Beschluss-
empfehlung 

 

zu 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Plandarstellungen werden zur Kenntnis genommen. Innerhalb 
des Geltungsbereiches des Bebauungsplans laufen keine Leitungen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung Beschluss-
empfehlung 

 

zu 

12 

 

 

 

 

 

Die Plandarstellung wird zur Kenntnis genommen. Innerhalb des 
Geltungsbereiches des Bebauungsplanes verlaufen keine Leitungen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die innerhalb der Straße „Bonholz“ verlaufenden Leitungen werden 
im Zuge der Realisierung zurückgebaut. Die Abstimmung und der 
Rückbau sind Inhalt der nachgelagerten Ausführungsplanung. 

Die im Süden verlaufende Gasleitung wird berücksichtigt. Sie verläuft 
innerhalb der im Bebauungsplan festgesetzten öffentlichen 
Verkehrsfläche, weshalb keine weiteren Festsetzungen zur 
Leitungssicherung notwendig werden. 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

Bereits 
berücksichtigt 



Stadt Waldenbuch Abwägungstabelle

Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften „Bonholz III – 2. Änderung und Erweiterung“ Seite 88 von 134

 

Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung Beschluss-
empfehlung 

 

14 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme der nebenstehenden Ausführungen. Die 
Richtfunkverbindungen verlaufen zwischen 166 m und 196 m über 
Grund. Die geplanten Gebäude erreichen eine maximale Höhe von  
25 m über Grund, weshalb eine Störung der Richtfunkverbindung 
ausgeschlossen werden kann. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung Beschluss-
empfehlung 

 

zu 

14 

 

 

 

 

Kenntnisnahme der nebenstehenden Darstellung. 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme der nebenstehenden Ausführungen. Die 
Richtfunkverbindungen verlaufen zwischen 166 m und 196 m über 
Grund. Die geplanten Gebäude erreichen eine maximale Höhe von  
25 m über Grund, weshalb eine Störung der Richtfunkverbindung 
ausgeschlossen werden kann. 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung Beschluss-
empfehlung 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auf die nachfolgenden Abwägungsvorschläge wird verwiesen. 

Weitere Leitungsträger wurden im Zuge der frühzeitigen 
Unterrichtung und förmlichen Auslegung bereits beteiligt. Ein 
Leitungsträger der „Projektstandard“ ist nicht bekannt. Die Glasfaser-
Kabel wurden bei der Erschließung des Gewerbegebietes nach dem 
damaligen „Projektstandard“ verlegt. Die innerhalb der Straße 
„Bonholz“ verlaufenden Leitungen werden im Zuge der Realisierung 
zurückgebaut. Die Abstimmung und der Rückbau sind Inhalt der 
nachgelagerten Ausführungsplanung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung Beschluss-
empfehlung 

 

zu 

15 

 

 

Bei der nebenstehenden Plandarstellung handelt es sich um die 
ursprüngliche Planung des rechtsverbindlichen BP „Bonholz III“. Der 
Leitungsverlauf und die Hausanschlüsse werden zur Kenntnis 
genommen. Im Zuge des Neubaus müssen die Bestandsleitungen 
zurückgebaut werden. Die Bestandsleitungen im Süden liegen 
innerhalb der im Bebauungsplan festgesetzten öffentlichen 
Verkehrsfläche und müssen ggf. nicht zurückgebaut werden. Der 
Rückbau ist nicht Inhalt der vorliegenden Bebauungsplanung, 
sondern der nachgelagerten Ausführungsplanung. 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme der nebenstehenden Plandarstellung. 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 



Stadt Waldenbuch Abwägungstabelle

Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften „Bonholz III – 2. Änderung und Erweiterung“ Seite 92 von 134

 

Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung Beschluss-
empfehlung 

 

zu 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Verweis auf die Stellungnahme der Vodafone NRW GmbH vom 
28.04.2021 zum Vorentwurf des Bebauungsplans wird zur Kenntnis 
genommen. Siehe hierzu Teil I, Ziffer 15.1 S. 47 dieser 
Abwägungstabelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung Beschluss-
empfehlung 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus verkehrspolizeilicher Sicht 
keine Anmerkungen vorgetragen werden. 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 



Stadt Waldenbuch Abwägungstabelle

Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften „Bonholz III – 2. Änderung und Erweiterung“ Seite 94 von 134

 

Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung Beschluss-
empfehlung 

 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Verweis auf die Stellungnahme der Stadtwerke Tübingen vom 
29.04.2021 zum Vorentwurf des Bebauungsplans wird zur Kenntnis 
genommen. Siehe hierzu Teil I, Ziffer 17 S. 52 dieser 
Abwägungstabelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung Beschluss-
empfehlung 

 

19 

 

 

 

 

 

 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Stadt Filderstadt keine 
Bedenken, Hinweise oder Anregungen hat. 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung Beschluss-
empfehlung 

 

20 

 

 

 

Die Lieferverkehre sowie die Quellen und Ziele dieser konnten vom 
Auftraggeber detailliert bereitgestellt werden. Von den insgesamt 
ermittelten 110 SV-Fahrten am Tag (LKW ohne Busfahrt) haben 56 
Fahrten eine Ausrichtung zur BAB A 8 (Summe aus Hin- und 
Rückweg) sowie 6 Fahrten am Tag Quelle und Ziel in Leinfelden-
Echterdingen. Die Verkehrsverteilung auf die Strecken wurde so 
vorgenommen, dass zunächst der kürzeste und schnellste Weg 
angenommen ist. Dies stellt damit einen Worst Case Fall dar. Die 
Route über Leinfelden-Echterdingen hat eine Länge von ca. 13 
Kilometern. Die Alternativrouten mit einer Führung zunächst in 
Richtung B 27 sind mit ca. 18,5 Kilometern (über Bonlanden und 
Plattenhardt) sowie knapp 25 Kilometern (über die L 1185) deutlich 
länger. Je nach weiterführendem Ziel kann sich auch eine andere 
Verteilung z.B. in Richtung B 27 einstellen.  

 

Wenn alle Schwerverkehre, wie im vorliegenden Fall zunächst 
angenommen, die L 1208 in Richtung Autobahn nutzen, so stellt dies 
nur einen geringen Anteil von weniger als 10% am bisherigen 
Gesamtschwerverkehrsaufkommen der L 1208 zwischen 
Steinenbronn und Leinfelden-Echterdingen dar. Im 
Verkehrsmonitoring 2019 wird für die Zählstelle nördlich von 
Steinenbronn eine mittleres Schwerverkehrsaufkommen an 
Werktagen von 667 SV/24h ausgewiesen. Mit dem Schwerverkehr 
von Ritter Sport (Worst Case) steigt die Belastung an Werktagen auf 
ca. 729 SV/24h. Die zusätzlichen Auswirkungen auf Umwelt und 
Wohnbevölkerung sind somit gering. Weiterführende Maßnahmen 
z.B. ein Lkw-Führungskonzept sind von den betroffenen Kommunen 
bzw. dem gesamten Filderraum anzustreben und zu bearbeiten. 

 

Die Stadt Leinfelden-Echterdingen wird wie gewünscht am weiteren 
Verfahren beteiligt. 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

Berücksichtigung 
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Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung Beschluss-
empfehlung 

 

zu 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auf die Abwägungsvorschläge der Verwaltung auf der 
vorhergehenden Seite wird verwiesen. 

 

 

 

 

 

 

 

Die nebenstehenden Ausführungen zum Sachverhalt entsprechen 
den Ausführungen aus der Begründung des Bebauungsplans und 
werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung Beschluss-
empfehlung 

 

zu 

20 

 

Die nebenstehenden Ausführungen zum Sachverhalt entsprechen 
den Ausführungen aus der Begründung des Bebauungsplans und 
werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

Auf die Abwägungsvorschläge der Verwaltung auf den 
vorhergehenden Seiten wird verwiesen. 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung Beschluss-
empfehlung 

 

zu 

20 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung Beschluss-
empfehlung 

 

zu 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auf die Abwägungsvorschläge der Verwaltung auf den 
vorhergehenden Seiten wird verwiesen. 
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Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung Beschluss-
empfehlung 

 

zu 

20 

 

 

 

 

 

 

 

Auf die Abwägungsvorschläge der Verwaltung auf den 
vorhergehenden Seiten wird verwiesen. 
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Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung Beschluss-
empfehlung 

 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Belange der Gemeinde 
Weil im Schönbuch nicht berührt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung Beschluss-
empfehlung 

 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Gemeinde Steinenbronn 
auf eine erneute Stellungnahme verzichtet und keine gravierenden 
negativen Auswirkungen auf die Gemeinde erkennbar sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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TEIL III – erneuter Entwurf vom 24.10.2023 
 

Folgende Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange wurden angeschrieben: 

Nr. Name Antwortschreiben vom 

1 Landratsamt Böblingen - Bauen und Umwelt 01.12.2023 

2.1 Regierungspräsidium Stuttgart – Abteilung 2 - Wirtschaft und Infrastruktur, Referat 21 - Koordinierungsstelle 15.11.2023 

2.2 Regierungspräsidium Stuttgart – Abteilung Umwelt 06.12.2023 

3.1 Regierungspräsidium Freiburg – Abteilung 8 – Forstdirektion 
 

23.11.2023 

3.2 Regierungspräsidium Freiburg – Abteilung 9 – Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau  16.11.2023 

4 Verband Region Stuttgart 16.11.2023 

5 Forst BW – Betriebsleitung - 

6 Zweckverband Wasserversorgung – Ammertal-Schönbuchgruppe 29.11.2023 

7.1 BIL-Leitungsauskunft: euNetworks GmbH 02.11.2023 

7.2 BIL-Leitungsauskunft: Bodensee-Wasserversorgung – Zweckverband 02.11.2023 

7.3 Pledoc GmbH - 

8 Handwerkskammer Region Stuttgart  03.11.2023 

9 IHK Bezirkskammer Böblingen - 

10 Amprion GmbH 03.11.2023 

11 Deutsche Telekom AG – Technische Infrastruktur Niederlassung Südwest, PTI 22 / PB 1-7 15.11.2023 

12 Netze BW GmbH – Netzgebiet Mitte, Alb-Neckar (ALN) - 

13 Westnetz GmbH - 

14 Telefónica Germany GmbH & Co. OHG - 

15 Vodafone (Unitymedia BW GmbH) 28.11.2023 

16 Polizeipräsidium Ludwigsburg 02.11.2023 

17 Stadtwerke Tübingen 29.11.2023 

18 Stadt Aichtal  02.11.2023 

19 Stadt Filderstadt  08.12.2023 

20 Stadt Leinfelden-Echterdingen  21.12.2023 

21 Gemeinde Dettenhausen  29.11.2023 
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Nr. Name Antwortschreiben vom 

22 Gemeinde Weil im Schönbuch  03.11.2023 

23 Gemeinde Steinenbronn  - 

24 Gemeinde Schönaich  - 

25 GVV Waldenbuch-Steinenbronn 13.11.2023 

 

Folgende Vereine / Verbände wurden angeschrieben: 

Nr. Name Antwortschreiben vom 

V1 Bund für Umwelt und Naturschutz – Deutschland e.V. (BUND)  - 

V2 Naturschutzbund Deutschland LV – Baden-Württemberg e.V. (NABU) - 

V3 Landesnaturschutzverband – Baden-Württemberg e.V. (LNV) - 

 

 

Von Seiten der Öffentlichkeit gingen im Zuge der erneuten öffentlichen Auslegung keine Stellungnahmen ein. 
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Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung Beschluss-
empfehlung 

 

01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Baurecht 

Kenntnisnahme, dass keine Einwendungen bestehen. 

 

Zu Immissionsschutz 

Kenntnisnahme der nebenstehenden Ausführungen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Kenntnisnahme 
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zu 
01 

 

 

 

Zu Naturschutz  

Kenntnisnahme der nebenstehenden Ausführungen. 

 

Zu Landwirtschaft 

Kenntnisnahme der nebenstehenden Ausführungen. 

 

 

 

Zu Forsten 

Kenntnisnahme, dass auf die Stellungnahme der höheren 
Forstbehörde beim RP Freiburg vom 23.11.2023 verwiesen wird. Auf 
Teil III, Nr. 3.1 dieser Abwägungstabelle wird verwiesen. 

 

Zu Wasserwirtschaft 

Kenntnisnahme, dass keine Einwendungen bestehen. 

 

Zu Straßenbau 

Kenntnisnahme, dass keine Bedenken bestehen.  

Kenntnisnahme. In der Verkehrsuntersuchung, welche dem 
Bebauungsplan als Anlage beigefügt ist, wird der Knotenpunkt in der 
Leistungsfähigkeitsberechnung als weiterhin leistungsfähig 
eingestuft. Sollte sich in Zukunft die Notwendigkeit zur Umsetzung 
verkehrlicher Maßnahmen ergeben, werden diese mit dem 
Regierungspräsidium und dem Landratsamt abgestimmt. 

Die Kostenverteilung kann zum jetzigen Zeitpunkt ohne konkrete 
Planungen nicht vorgegeben werden. 

 

 

 

Kenntnisnahme  

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kenntnisnahme 

 

 

Kenntnisnahme 

Kenntnisnahme 

 
 

 

 

 

Keine 
Berücksichtigung  
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Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung Beschluss-
empfehlung 

 

02.1 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme der nebenstehenden Ausführungen. 

 

Kenntnisnahme der nebenstehenden Ausführungen.  

 

Kenntnisnahme der Ansprechpartner in den weiteren Abteilungen des 
Regierungspräsidiums.  

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme  

 

Kenntnisnahme 

 

Kenntnisnahme  
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Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung Beschluss-
empfehlung 

 

02.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Naturschutz  

Kenntnisnahme der nebenstehenden Ausführungen. 

 

Im Umweltbericht unter Kapitel 1.2.2 „Übergeordnete Planungen“ 
wird aufgeführt, dass das Plangebiet in der Darstellung des 
Fachplans Landesweiter Biotopverbund als Teil des Suchraums des 
Biotopverbundes mittlerer Standorte dargestellt ist. Jedoch ist 
anzumerken, „(…), dass diese Darstellung aus der Arrondierung von 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Kenntnisnahme / 
bereits 
berücksichtigt 
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Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung Beschluss-
empfehlung 

 

Zu 
02.2 

 

Kernflächen und Kernräumen abgeleitet wird und nicht zwingend 
Flächen mit einer tatsächlichen Verbundfunktion umfasst. Im 
vorliegenden Plangebiet steht einer möglichen Bedeutung im 
Biotopverbund zum einen die überwiegende Lage im Geltungsbereich 
eines bereits rechtskräftigen Bebauungsplans und zum anderen die 
tatsächliche Biotopausstattung des Plangebiets (vgl. Kap. 2.1.1) 
entgegen.“ Auf den Umweltbericht wird verwiesen.  

Auf die Ausführungen der Unteren Naturschutzbehörde (Teil III, Nr. 1 
dieser Abwägungstabelle) wird verwiesen. Die Ausführungen 
hinsichtlich Ausnahmen und Befreiungen werden außerhalb des 
Bebauungsplanverfahrens berücksichtigt.  

 

Zu Artenschutz  

Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
Die Zauneidechsen werden umgesetzt, da das Ersatzhabitat direkt 
benachbart liegt und mit dem jetzigen Habitat verbunden ist. Eine 
Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG ist nach aktuellem Stand nicht 
notwendig.  

Die Maßnahmen wurden bereits mit dem Landratsamt Böblingen 
abgestimmt. 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme  

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Bereits 
berücksichtigt  
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Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung Beschluss-
empfehlung 

 

Zu 
02.2 

 

 

Zu Ergänzende Hinweise  

Kenntnisnahme der nebenstehenden Ausführungen. 

 

 

 

 

Die CEF-Maßnahmen sind so geplant, dass sie vor Beginn des 
Eingriffs ihre Funktion erfüllen. Die Sicherung und Erhaltung 
sämtlicher Maßnahmen wird in einer öffentlich-rechtlichen 
Vereinbarung festgelegt. Die Sicherung der Feldlerchen-Maßnahme 
wurde mit der unteren Naturschutzbehörde abgestimmt. 
 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme. Ein Gebäudeabriss oder eine Gebäudesanierung 
sind im Plangebiet nicht vorgesehen.  

 

Im Bebauungsplan wurden unter A9.2.3 Festsetzungen zum Schutz 
gegen Vogelschlag aufgenommen. 

 

Im Bebauungsplan wurden unter A9.2.7 Festsetzungen zu 
insektenfreundlicher Außenbeleuchtung aufgenommen. 

 

Im Bebauungsplan wurden unter A9.2.6 Festsetzungen zur 
Vermeidung von Kleintierfallen aufgenommen.  

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

Bereits 
berücksichtigt 

 

 

 

 

 

 

 
Kenntnisnahme 

 
 

Bereits 
berücksichtigt 
 

Bereits 
berücksichtigt 

 

Bereits 
berücksichtigt  
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Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung Beschluss-
empfehlung 

 

Zu 
02.2 

 

Kenntnisnahme. Das freiwillige Anbringen von Nistkästen an 
Gebäuden und Bäumen im Plangebiet obliegt dem Bauherrn. Die 
Stadt kann auf Wunsch den Kontakt zu den örtlichen 
Naturschutzverbänden herstellen. Ein entsprechender Hinweis wird in 
den Textteil des Bebauungsplans aufgenommen. 

Die Pflanzliste im Anhang des Bebauungsplans bezieht sich auf 
Pflanzmaterial aus dem Herkunftsgebiet 7 „Süddeutsches Hügel- und 
Bergland“.  

Im Bebauungsplan wurde eine extensive oder intensive 
Dachbegrünung für Dächer mit einer Neigung von 0° bis 10° (siehe 
A9.4) festgesetzt. 

Sämtliche Maßnahmen sowie ein Pflanzplan wurden mit der unteren 
Naturschutzbehörde im Detail abgestimmt.  

 

Kenntnisnahme der Kontaktdaten. 

Kenntnisnahme 

 

Berücksichtigung 

 

Bereits 
berücksichtigt 

 

Bereits 
berücksichtigt 
 

Bereits 
berücksichtigt  

 

Kenntnisnahme 
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Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung Beschluss-
empfehlung 

 

03.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme, dass keine forstrechtlichen Belange betroffen sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung Beschluss-
empfehlung 

 

zu 
03.1 

 

 

Kenntnisnahme. Der Waldabstand wird eingehalten. 

Kenntnisnahme, dass keine Einwendungen bestehen. 

 

 

 

 

Kenntnisnahme der Zusammenfassung der Festsetzungen. 

 

 

 

 

Kenntnisnahme der nebenstehenden Ausführungen. Der gesetzlich 
vorgeschriebene Waldabstand wird eingehalten. 

 

 

Kenntnisnahme. Die Stadt hat Kenntnis von dieser Sachlage. 

 

Eine Haftungsverzichterklärung wurde im notariellen Städtebaulichen 
Vertrag aufgenommen.  

 
Kenntnisnahme. 

 

Kenntnisnahme  

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 
 

Kenntnisnahme 

 

bereits 
berücksichtigt  

 
Kenntnisnahme 
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Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung Beschluss-
empfehlung 

 

03.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme der weiterhin bestehenden Gültigkeit der 
Stellungnahme vom 23.04.2021. Auf Teil I dieser Abwägungstabelle 
wird verwiesen. 

 

Auf die Darstellung des „Merkblatts für Planungsträger“ wird 
verzichtet, da diese keine Inhalte zum vorliegenden Bebauungsplan 
vortragen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung Beschluss-
empfehlung 

 

04 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme der weiterhin bestehenden Gültigkeit der 
Stellungnahmen vom 20.04.2021 und 04.08.2021. Auf Teil I und Teil II 
dieser Abwägungstabelle wird verwiesen. 

Kenntnisnahme, dass der Planung keine regionalplanerischen Ziele 
entgegenstehen. 

Dem Verband Region Stuttgart wird nach Inkrafttreten des 
Bebauungsplans eine Fassung in digitaler Form überlassen. 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 
 

Kenntnisnahme 

 

Berücksichtigung  
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Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung Beschluss-
empfehlung 

 

06 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme der weiterhin bestehenden Gültigkeit der 
Stellungnahme vom 10.05.2023. Auf Teil I dieser Abwägungstabelle 
und den damaligen Bewertungsvorschlag zu Punkt 5 
(Kenntnisnahme) wird verwiesen. Auf die Darstellung des Anhangs 
wird verzichtet, da dieser der Stellungnahme in Teil I dieser 
Abwägungstabelle entspricht.  

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung Beschluss-
empfehlung 

 

7.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme, dass keine Betroffenheit besteht.  

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme  
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Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung Beschluss-
empfehlung 

 

7.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme, dass keine Bedenken bestehen.  

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme  
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Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung Beschluss-
empfehlung 

 

08 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme, dass keine Bedenken oder Anregungen bestehen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme  
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Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung Beschluss-
empfehlung 

 

10 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme.  

 

Weitere Unternehmen gem. Verteilerliste wurden am Verfahren 
beteiligt. 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

Bereits 
berücksichtigt 
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Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung Beschluss-
empfehlung 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme, dass die bestehende Stellungnahme unverändert 
weitergilt. Auf die in Teil II dieser Tabelle aufgeführte Stellungnahme 
der Deutschen Telekom Technik GmbH wird verwiesen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme  
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Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung Beschluss-
empfehlung 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme, dass keine Einwände geltend gemacht werden.  

Objektkonkrete Planungen sind nicht Inhalt des 
Bebauungsplanverfahrens. Eine Berücksichtigung erfolgt in 
nachgelagerten Baugenehmigungsverfahren.  

Kenntnisnahme der nebenstehenden Ausführungen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

Berücksichtigung 
außerhalb BP-
Verfahren 

Kenntnisnahme  
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Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung Beschluss-
empfehlung 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme, dass keine Einwände vorliegen.  

Die nebenstehenden Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die 
Gestaltung der Ausfahrten, sowie die Ausgestaltung der öffentlichen 
Verkehrsfläche mit der Anordnung der Parkierung und dem Aufstellen 
von Verkehrsschildern ist Aufgabe der dem Bebauungsplan 
nachgelagerten Ausführungsplanung.   

Parkmöglichkeiten für LKW wurden im Rahmen der Straßenplanung 
im Plangebiet vorgesehen und sind als Hinweis im zeichnerischen 
Teil des Bebauungsplans verankert.  

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

Kenntnisnahme  

 

 

 

Bereits 
berücksichtigt 
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Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung Beschluss-
empfehlung 

 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme, dass auf die Stellungnahme vom 29.04.2021 
verwiesen wird und inhaltlich keine Ergänzungen hinzugefügt 
werden. Auf Teil I dieser Abwägungstabelle wird verwiesen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung Beschluss-
empfehlung 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme, dass keine Belange berührt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme  
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Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung Beschluss-
empfehlung 

 

19 

 

 
 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme, dass keine Anregungen, Hinweise oder Bedenken 
bestehen.  

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme  
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Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung Beschluss-
empfehlung 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinweis: Korrektur Fr. Lorenz (Stadt Leinfelden-Echterdingen) per Mail 
am 08.01.2024: In Absatz 2, Satz 2 ist nicht das Schreiben vom 
30.10.2023, sondern das Schreiben vom 29.09.2021 gemeint. Dieses 
ist in Teil II dieser Abwägungstabelle abgedruckt. 

Kenntnisnahme, dass die Stellungnahme vom 29.09.2021 weiterhin 
Bestand hat. Auf Teil II dieser Abwägungstabelle wird verwiesen.  

Kenntnisnahme der angegebenen Distanzen. Die Kilometeranzahl 
variiert mit dem konkreten Start- und Zielpunkt. Faktisch ist die 
Strecke über Leinfelden-Echterdingen die streckenmäßig kürzere 
Route.  

Zur Beurteilung der verkehrlichen Situation durch die Planung wurde 
ein Fachgutachten in Auftrag gegeben. Dieses Gutachten ist dem 
Bebauungsplan als Anlage beigefügt (vgl. Stadt Waldenbuch, 
Aktualisierung der Verkehrsuntersuchung zum B-Plan Bonholz III, 2. 
Änderung und Erweiterung, Bernard Gruppe, Aalen, 20.10.2020). Die 
eingetragenen Routen beruhen auf Berechnungen und 
fachgutachterlichen Einschätzungen, stellen aber keine Verpflichtung 
zur Routenwahl dar. Es ist nicht ausgeschlossen, dass sich die 
verkehrlichen Gegebenheiten in Zukunft beispielsweise durch die 
Umsetzung des Lärmaktionsplans so ändern, dass sich eine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Keine 
Berücksichtigung  



Stadt Waldenbuch Abwägungstabelle

Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften „Bonholz III – 2. Änderung und Erweiterung“ Seite 129 von 134

 

Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung Beschluss-
empfehlung 

alternative Route als die verkehrsgünstigere Route herausstellt. Eine 
ergänzende Einflussnahme auf die Routenwahl ist aus Sicht der Stadt 
Waldenbuch nicht erforderlich. 
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Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung Beschluss-
empfehlung 

 

Zu 
20  

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme der nebenstehenden Ausführungen. Auf die 
Ausführungen der vorangegangenen Seiten wird verwiesen.  
 

Von ergänzenden vertraglichen Vereinbarungen wird abgesehen. 
Solange kein überörtliches LKW-Lenkungskonzept vorliegt, wäre es 
unverhältnismäßig, einem Gewerbebetrieb die Routenwahl 
vorzugeben, während die angrenzenden Gewerbebetriebe hierzu 
keine vertraglichen Pflichten eingehen mussten. 

Kenntnisnahme. 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

Keine 
Berücksichtigung 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung Beschluss-
empfehlung 

 

Zu 
20 

 

 

 

 

 

Die Anlage wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

Kenntnisnahme  
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Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung Beschluss-
empfehlung 

 

21 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme, dass keine Belange berührt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme  
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Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung Beschluss-
empfehlung 

 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme, dass keine Belange berührt werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung Beschluss-
empfehlung 

 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme, dass keine Belange berührt werden und keine 
Anregungen oder Bedenken abgegeben werden.  

Der Gemeindeverwaltungsverband wird am weiteren Verfahren 
beteiligt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

Berücksichtigung 

 


